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Psychotherapie für Migranten 

 
Das deutsche Gesundheitssystem muss sich besser für die Versorgung von Migran-
ten aufstellen. Es fehlt an spezifischen Informationen und Angeboten, an interkultu-
reller Kompetenz und auch an Psychotherapie in der Muttersprache.  
 
Migration ist für viele Menschen mit kritischen Lebensereignissen verbunden, die das 
Risiko, psychisch zu erkranken, deutlich erhöhen können. Migranten leiden in 
Deutschland um fast 60 Prozent häufiger an Depressionen als Einheimische, neh-
men jedoch deutlich weniger Psychotherapie in Anspruch.  
 
Der 17. Deutsche Psychotherapeutentag fordert deshalb eine bessere psychothera-
peutischen Versorgung von Migranten: 
 

 Ausländerbehörden sollten über mehrsprachige Informationen zu psychischen 
Erkrankungen und psychotherapeutische Angebote der gesetzlichen Krankenver-
sicherung und kommunaler Beratungsstellen verfügen. 

 Migranten brauchen muttersprachliche Psychotherapie, um sich möglichst unge-
hindert mit dem Psychotherapeuten über seelische Belastungen und Konflikte 
austauschen zu können. Deshalb sollte die Bedarfsplanungs-Richtlinie erweitert 
werden. Zukünftig sollte die Richtlinie vorschreiben, dass ein zusätzlicher lokaler 
Sonderbedarf vorliegt, wenn z. B. der Anteil von Migranten mit einer gemeinsa-
men Muttersprache in einem Stadtbezirk über zehn Prozent beträgt. Sind Psycho-
therapeuten mit der notwendigen sprachlichen Qualifikation nicht verfügbar, sollte 
der Einsatz von Dolmetschern zur Leistung der gesetzlichen Krankenversiche-
rung werden.  

 Krankenhäuser sollten künftig verpflichtet werden, in ihren Qualitätsberichten An-
gaben zu spezifischen Versorgungsangeboten für Migranten inklusive Dolmet-
scherdienste zu machen. Diese Informationen sollten patientengerecht und mehr-
sprachig verfügbar sein.  

 Schuleingangs- und Vorsorgeuntersuchungen in der Grundschulzeit sollten um 
Screenings zu psychischen Auffälligkeiten erweitert werden, um frühzeitig präven-
tive Angebote machen zu können bzw. den Zugang zur Behandlung zu bahnen.  

 Asylsuchende sollten die gleichen Gesundheitsleistungen erhalten wie Sozialhil-
feempfänger.  

 Interkulturelle Kompetenz sollte verbindlich in die Ausbildungs- und Prüfungsver-
ordnung der Psychologischen Psychotherapeuten und Kinder- und Jugendli-
chenpsychotherapeuten aufgenommen werden. 


